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1. Geltungsbereich/Abweichende Bedingungen des Kund en 
1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen für den Webshop der 

Wagner & Munz GmbH, Mariahilfer Straße 123/3, 1060 Wien, 
Österreich (nachfolgend WEBSHOP-AGB  genannt) gelten aus-
schließlich gegenüber Unternehmern im Sinne von § 1 KSchG 
(nachfolgend Kunde  genannt), das heißt, natürlichen oder juris-
tischen Personen, für die der Abschluss eines Rechtsgeschäfts 
zum Betrieb ihres Unternehmens gehört.. Der Kunde bestätigt 
seine Unternehmereigenschaft vor Besuch des Webshops so-
wie im Rahmen seiner Bestellung (Ziff. 4.3).  

 
1.2 Für die Geschäftsabschlüsse des Kunden über unseren 

„Webshop“  (b2b.wagnermunz.com), gelten ausschließlich die-
se WEBSHOP-AGB. Sind unsere WEBSHOP-AGB in das Ge-
schäft mit dem Kunden eingeführt, so gelten sie auch für alle 
weiteren Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und 
uns, soweit nicht schriftlich etwas anderes ausdrücklich verein-
bart wird. Abweichende Allgemeine Einkaufsbedingungen des 
Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie gelten 
nur, wenn und soweit wir sie ausdrücklich schriftlich anerken-
nen. Unser Schweigen auf derartige abweichende Allgemeine 
Einkaufsbedingungen gilt insbesondere nicht als Anerkennung 
oder Zustimmung, auch nicht bei zukünftigen Verträgen. 

 
1.3 Unsere WEBSHOP-AGB gelten anstelle etwaiger Allgemeiner 

Einkaufsbedingungen des Kunden auch dann, wenn nach die-
sen die Auftragsannahme als bedingungslose Anerkennung der 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen vorgesehen ist, oder wir 
nach Hinweis des Kunden auf die Geltung seiner Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen liefern, es sei denn, wir haben ausdrück-
lich schriftlich auf die Geltung unserer WEBSHOP-AGB verzich-
tet. Der Kunde erkennt durch Annahme unserer Auftragsbestä-
tigung ausdrücklich an, dass er auf seinen aus den Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen abgeleiteten Rechtseinwand verzichtet. 

 
2. Auskünfte, Eigenschaften der Produkte 
2.1 Auskünfte und Erläuterungen hinsichtlich unserer Produkte 

erfolgen ausschließlich aufgrund unserer bisherigen Erfahrung. 
 
2.2 Eine Bezugnahme auf Normen, ähnliche technische Regelun-

gen sowie technische Angaben, Beschreibungen und Abbildun-
gen des Liefergegenstandes in Angeboten und Prospekten und 
unserer Werbung stellen nur dann eine bedungene Eigen-
schafts unserer Produkte dar, wenn wir die Beschaffenheit aus-
drücklich als "Eigenschaft des Produktes“ deklariert haben; an-
sonsten handelt es sich um unverbindliche, allgemeine Leis-
tungsbeschreibungen. 

 
2.3 Eine Garantie gilt nur dann als von uns übernommen, wenn wir 

schriftlich eine Eigenschaft und/oder einen Leistungserfolg als 
„rechtlich garantiert“ bezeichnet haben. 

 
2.4 Eine Haftung für die Verwendbarkeit unserer Produkte zu dem 

vom Kunden vorgesehenen Verwendungszweck übernehmen 
wir außerhalb der gesetzlich zwingenden Haftung nicht, soweit 
wir mit dem Kunden nicht schriftlich etwas anderes vereinbart 
haben. 

 
2.5 An Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, 

Leistungs- und sonstigen Eigenschaftsbeschreibungen, Kos-
tenvoranschlägen und sonstige Unterlagen über unsere Pro-
dukte und Leistungen sowie den Darstellungen im Webshop 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Der Kunde 
verpflichtet sich, die in vorstehendem Satz aufgeführten Unter-

lagen nicht Dritten zugänglich zu machen, es sei denn, wir er-
teilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. 

 
3. Zeichnungen / Muster 
3.1 Die Eigenschaften von unseren Zeichnungen und Mustern 

werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wurde.  

 
3.2 Unsere Zeichnungen und Muster bleiben – soweit nicht 

ausdrücklich ein Erwerb vereinbart wurde – unser Eigentum 
und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung weder 
verwertet, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sämtliche 
Urheberrechte, gewerblichen Schutzrechte oder sonstigen 
Rechte an den Zeichnungen und Mustern bleiben trotz der 
Überlassung an den Kunden bei uns als Rechtsinhaber. 

 
4. Vertragsschluss/Lieferumfang/ Beschaffungsrisiko/  Garan-

tie/ Abnahme 
4.1 Bestellungen können vom Kunden in unserem Webshop aufge-

geben werden. Für die Bestellung von Produkten in unserem 
Webshop müssen diese zunächst ausgewählt und anschlie-
ßend in den Warenkorb (Klick auf „Jetzt bestellen“ bzw. „Pro-
dukt(e) zum Warenkorb hinzufügen“) gelegt werden. Zur Er-
kennung und Verhinderung von Eingabefehlern während des 
Bestellvorgangs bekommt der Kunde bei einer Bestellung über 
unseren Webshop vor der wirksamen Bestellung eine Über-
sichtsseite zur Kontrolle angezeigt, mit deren Hilfe er alle Ein-
zelheiten der Bestellung (Produkte, Preis, Lieferkosten etc.) 
kontrollieren und in den Eingabefeldern selbst oder unter Ver-
wendung des „Zurück“-Pfeils (<-) im Webshop die eingegebe-
nen Daten berichtigen kann. Der Vertragsschluss erfolgt in 
deutscher Sprache. 

 
4.2 Die an uns gerichtete Bestellung des Kunden stellt ein binden-

des Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wir schi-
cken daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbe-
stätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden 
nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion 
„Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestä-
tigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden 
bei uns eingegangen ist und stellt keine Annahme des Ange-
bots dar. Ein Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annah-
meerklärung durch uns zustande, die mit einer gesonderten E-
Mail („Rechnung“ oder „Auftragsbestätigung“) versandt wird. 

 
4.3 Bestellungen über unseren Webshop kann der Kunden entwe-

der als Gast tätigen oder der Kunde kann sich wie folgt regist-
rieren, um künftig über einen Login einfacher Bestellungen plat-
zieren zu können: Der Kunde gibt an, dass er Unternehmer im 
Sinne vorstehender Ziffer 1.1 ist, und füllt dann die in der Re-
gistrierungsmaske für Unternehmer geforderten Informationen 
Firma, Name, Anschrift, E-Mail und Passwort aus. Die Regist-
rierung wird dem Kunden umgehend per E-Mail bestätigt. Der 
Kunde ist in jedem Fall dazu verpflichtet, im Rahmen der Be-
stellung und/oder bei Registrierung in unserem Webshop wahr-
heitsgemäß, richtig und vollständig alle Angaben zu machen, 
die zur Abwicklung der Bestellung erforderlich sind. 

 
4.4 Alle Vereinbarungen, Nebenabreden, Zusicherungen und Ver-

tragsänderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Abbedingung der Schriftformabrede selbst. Mündliche Ver-
tragsänderungen oder Vertragsergänzungen sind nichtig. Der 
Vorrang einer Individualvereinbarung bleibt unberührt. 
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4.5 Der Kunde hat uns im Rahmen des Bestellvorgangs im 
Webshop schriftlich auf etwaige besondere Anforderungen an 
unsere Produkte hinzuweisen. 

 
4.6 Wir sind lediglich verpflichtet aus unserem eigenen Produktvor-

rat zu leisten. 
 
4.7 Die Übernahme eines Beschaffungsrisikos liegt nicht allein in 

unserer Verpflichtung zur Lieferung einer nur der Gattung nach 
bestimmten Sache. Ein Beschaffungsrisiko übernehmen wir nur 
kraft schriftlicher, gesonderter Vereinbarung unter Verwendung 
der Wendung „übernehmen wir das Beschaffungsrisiko…“.  

 
4.8 Wird der Versand auf Wunsch des Kunden, oder aus Gründen, 

die der Kunde zu vertreten hat, verzögert, sind wir berechtigt, 
beginnend mit dem Ablauf der mit der schriftlichen Anzeige der 
Versandbereitschaft gesetzten Frist eine Einlagerung vorzu-
nehmen und die hierdurch entstehenden Kosten mit 0,5% des 
Netto-Rechnungsbetrages der eingelagerten Produkte für jeden 
angefangenen Monat in Rechnung zu stellen. Die Geltendma-
chung weitergehender Rechte bleibt unberührt. Dem Kunden 
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein wesentlich 
geringerer Kostenaufwand entstanden ist. 

 
Darüber hinaus sind wir berechtigt, nach Fristablauf anderweitig 
über die vertragsgegenständlichen Produkte zu verfügen und 
den Kunden mit angemessener Frist neu zu beliefern. 

 
5. Lieferung/Lieferzeit/Lieferverzug 
5.1 Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeit-

punkt des Eingangs der Rechnung/Auftragsbestätigung an. So-
fern für die jeweiligen Produkte keine oder keine abweichende 
Lieferzeit angegeben ist, beträgt diese ca. 10-14 Werktage ab 
Zahlung gemäß nachfolgender Ziffer 5.3. 

 
5.2 Alle Preise verstehen sich Netto zzgl. der jeweils gültigen ge-

setzlichen Mehrwertsteuer. 
 
5.3 Der Kunde kann den Rechnungsbetrag mittels Kreditkarte, 

Paypal, Rechnung oder Vorauskasse begleichen. 
 
5.4 Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die von 

dem Kunden angegebene Lieferadresse. Versand- und Liefer-
kosten werden im Rahmen der Bestellung ausgewiesen und 
sind im Übrigen unter 
https://b2b.wagnermunz.com/wmShop/de/info/direct-shipping 
einsehbar. 

 
5.5 Liefer- und/oder Leistungsfristen beginnen nicht, bevor alle 

Einzelheiten der Ausführung des Auftrages geklärt sind und alle 
sonstigen vom Kunden zu erfüllenden Voraussetzungen vorlie-
gen, insbesondere vereinbarte Anzahlungen oder Sicherheiten 
vollständig geleistet sind.  

 
5.6 Das Interesse des Kunden an unserer Lieferung oder Leistung 

entfällt mangels anderer schriftlicher Vereinbarung nur dann, 
wenn wir wesentliche Teile nicht oder verzögert liefern. 

 
5.7 Geraten wir in Liefer- oder Leistungsverzug, muss der Kunde 

uns zunächst eine angemessene Nachfrist von mindestens - 
soweit nicht im Einzelfall unangemessen - 14 Tagen zur Liefe-
rung oder Leistung setzen. Verstreicht diese fruchtlos, bestehen 
Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung - gleich aus 
welchem Grunde - nur nach Maßgabe der Regelung in Ziffern 
5.9 und 11. 

 
5.8 Wir geraten nicht in Verzug, solange der Kunde mit der Erfül-

lung von Verpflichtungen uns gegenüber, auch solchen aus an-
deren Verträgen, in Verzug ist. 

 
5.9 Wenn dem Kunden wegen unseres Verzuges ein Schaden 

erwächst, so ist er unter Ausschluss weiterer Ansprüche be-

rechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt für 
jede volle Woche der Verspätung 0,5%, im Ganzen aber höchs-
tens 5% vom Nettopreis desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, 
der infolge des Verzuges nicht rechtzeitig oder nicht vertrags-
gemäß benutzt werden kann. Ein weitergehender Ersatz unse-
rerseits wegen des Verzögerungsschadens ist ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht im Falle eines vorsätzlichen oder arglistigen Han-
dels unsererseits, bei Schäden wegen der Verletzung von Leib, 
Leben oder Gesundheit, und bei Verzug im Falle eines verein-
barten Fixgeschäftes im Rechtssinne. 

 
6. Selbstbelieferungsvorbehalt/ Höhere Gewalt und so nstige 

Behinderungen 
6.1 Erhalten wir aus von uns nicht zu vertretenden Gründen für die 

Erbringung unserer geschuldeten vertragsgegenständlichen 
Lieferung oder Leistung erforderliche Lieferungen oder Leistun-
gen unserer Lieferanten trotz ordnungsgemäßer und ausrei-
chender Eindeckung vor Vertragsabschluss mit dem Kunden 
nicht, nicht richtig, oder nicht rechtzeitig, oder treten Ereignisse 
Höherer Gewalt ein, so werden wir unseren Kunden rechtzeitig 
schriftlich oder in Textform informieren. In diesem Fall sind wir 
berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung her-
auszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, soweit wir unserer 
vorstehenden Informationspflicht nachgekommen sind und nicht 
das Beschaffungsrisiko übernommen haben. Der Höheren Ge-
walt stehen gleich Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, 
Epidemien und Pandemien, Energie- und Rohstoffknappheit, 
unverschuldete Transportengpässe, unverschuldete Betriebs-
behinderungen - z.B. durch Feuer, Wasser und Maschinen-
schäden -, und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver 
Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft herbeigeführt wor-
den sind. 

 
6.2 Ist ein Liefer- oder Leistungstermin oder eine Liefer- oder Leis-

tungsfrist verbindlich vereinbart und wird aufgrund von Ereig-
nissen nach Ziffer 6.1 der vereinbarte Liefer- oder Leistungs-
termin oder die vereinbarte Lieferfrist überschritten, so ist der 
Kunde berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer ange-
messenen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn ihm ein weiteres Festhalten am 
Vertrag objektiv unzumutbar ist. Weitergehende Ansprüche des 
Kunden, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind in die-
sem Fall ausgeschlossen. 

 
6.3 Vorstehende Regelung gemäß Ziffer 6.2 gilt entsprechend, 

wenn aus den in Ziffer 6.1 genannten Gründen auch ohne ver-
tragliche Vereinbarung eines festen Liefertermins eine übliche 
Lieferfrist überschritten wurde. 

 
7. Versand/ INCOTERMS/ Gefahrübergang/ Verpackung/ Ent -

sorgungskostenpauschale 
7.1 Soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart wird, erfolgt 

der Versand durch uns unversichert auf Gefahr und zu Lasten 
des Kunden und ab unserem Standort in München (EXW In-
coterms). 

 
7.2 Enthält unsere Auftragsbestätigung eine in den INCOTERMS 

aufgeführte Klausel, so gelten für die jeweilige Klausel die IN-
COTERMS in der jeweils neuesten Fassung, es sei denn, in 
unserer Auftragsbestätigung ist etwas anderes angeführt. Sich 
aus der jeweils vereinbarten INCOTERM-Klausel ergebende 
Abweichungen zu den in diesen AGB vorgesehenen Bestim-
mungen, gelten als vor-rangig. 

 
7.3 Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt 

uns vorbehalten. Wir werden uns jedoch bemühen, hinsichtlich 
Versandart und Versandweg Wünsche des Kunden zu berück-
sichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten – auch bei vereinbarter 
Fracht-Frei-Lieferung – gehen zu Lasten des Kunden. 
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7.4 Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kun-
den verzögert, so lagern wir die Produkte auf Kosten und Ge-
fahr des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der Ver-
sandbereitschaft dem Versand gleich. 

 
7.5 Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen 

Verschlechterung geht mit Übergabe der zu liefernden Produkte 
an den Kunden, den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Unternehmungen, 
spätestens jedoch mit Verlassen unseres Werks auf den Kun-
den über. 

 
7.6 Verzögert sich die Versendung dadurch, dass wir infolge gänz-

lichen oder teilweisen Zahlungsverzuges des Kunden von unse-
rem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen oder aus einem 
sonstigen vom Kunden zu vertretenden Grund, so geht die Ge-
fahr spätestens ab Datum der Mitteilung der Versandbereit-
schaft auf den Kunden über. 

 
7.7 Bei Übernahme der Produkte durch den Kunden oder von die-

sem bestimmten Dritten sind die konkreten Übernahmetermi-
ne/-zeiten rechtzeitig mit uns abzustimmen. 

 
7.8 Die Lieferung erfolgt grundsätzlich inklusive der Herstellerver-

packung, sofern diese vorhanden ist. Dies gilt nicht für soge-
nannte Anbruchware. Ansonsten behalten wir uns vor, die Ver-
packungen auszuwählen. 

 
7.9  Sofern eine gesetzliche Rücknahmepflicht von Transportverpa-

ckungen besteht und der Kunde von uns die Rücknahme von 
Transportverpackungen verlangt, verpflichtet sich der Kunde, 
die Retoure frei Haus abwickeln zu lassen oder die Retoure in 
Auftrag zu geben. 

 
8. Mängelrüge/ Pflichtverletzung/ Gewährleistung 
8.1 Erkennbare Sachmängel sind vom Kunden unverzüglich, spä-

testens jedoch 7 Tage nach Abholung bei Lieferung ab Werk, 
ansonsten nach Anlieferung uns gegenüber zu rügen. Versteck-
te Sachmängel sind vom Kunden unverzüglich nach Entde-
ckung, spätestens jedoch innerhalb der Gewährleistungsfrist 
nach Ziffer 8.7 uns gegenüber zu rügen. Eine nicht fristgerechte 
Rüge schließt jeglichen Anspruch des Kunden auf Gewährleis-
tung (§§ 922 ff. ABGB), Schadener-satz wegen des Mangels 
selbst (§ 933a Abs. 2 ABGB) sowie aus einem Irrtum über die 
Mangelfrei-heit der Sache (§§ 871 f. ABGB)aus. Dies gilt nicht 
im Falle vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder arglistigen Han-
delns unsererseits, der Übernahme einer Garantie der Mängel-
freiheit durch uns oder bei einer Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz. 

 
8.2 Die Mängelrüge nach Ziffer 8.1 hat schriftlich zu erfolgen. Eine 

nicht formgerechte Rüge schließt ebenfalls jeglichen unter Ziffer 
8.1 genannten Anspruch des Kunden wegen Mängeln aus. 

 
8.3 Bei Anlieferung erkennbare Sachmängel müssen zudem dem 

Transportunternehmen gegenüber unverzüglich bei Anlieferung 
gerügt und die Aufnahme der Mängel von diesem veranlasst 
werden. Mängelrügen müssen eine Beschreibung des Mangels 
enthalten. Eine nicht fristgerechte Rüge schließt jeglichen An-
spruch des Kunden auf Gewährleistung (§§ 922 ff. ABGB), 
Schadenersatz wegen des Mangels selbst (§ 933a Abs. 2 
ABGB) sowie aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sa-
che (§§ 871 f. ABGB) aus. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlichen, 
grob fahrlässigen oder arglistigen Handelns unsererseits, im 
Falle der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit oder 
Übernahme einer Garantie der Mängelfreiheit oder der Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 
8.4 Mit Beginn der Verarbeitung, Bearbeitung, Verbindung oder 

Vermischung mit anderen Sachen, gelten die gelieferten Pro-
dukte bei erkennbaren Sachmängeln als vertragsgemäß vom 
Kunden genehmigt. Entsprechendes gilt im Falle der Weiterver-

sendung vom ursprünglichen Bestimmungsort. Es obliegt dem 
Kunden, vor Beginn einer der vorbezeichneten Tätigkeiten 
durch in Umfang und Methodik geeignete Prüfungen aufzuklä-
ren, ob die gelieferten Produkte für die von ihm beabsichtigen 
Verarbeitungs-, Verfahrens- und sonstigen Verwendungszwe-
cke geeignet sind. 

 
8.5 Sonstige Pflichtverletzungen sind vor der Geltendmachung 

weiterer Rechte vom Kunden unverzüglich unter Setzung einer 
angemessenen Abhilfefrist schriftlich abzumahnen. 

 
8.6 Soweit die Pflichtverletzung sich nicht ausnahmsweise auf eine 

Werkleistung unsererseits bezieht, ist der Rücktritt ausge-
schlossen, soweit unsere Pflichtverletzung unerheblich ist. 

 
8.7 Für Sachmängel leisten wir über einen Zeitraum von einem (1) 

Jahr Gewähr, gerechnet vom Tage des Gefahrübergangs (sie-
he Ziffer 7) an. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist, Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt sowie in den Fällen gemäß 
nachfolgender Ziffer 11.1 (a) – (h). Die Verjährungsfrist im Fall 
eines Händlerregresses nach § 933b ABGB bleibt unberührt. 

 
8.8 Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen oder im Zu-

sammenhang mit Mängeln oder Mangelfolgeschäden, gleich 
aus welchem Grund, bestehen nur nach Maßgabe der Bestim-
mungen in Ziffer 11, soweit es sich nicht um Schadensersatz-
ansprüche aus einer Garantie handelt, welche den Kunden ge-
gen das Risiko von etwaigen Mängeln absichern soll.  

 
8.9 Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, werden 

unzulässige Änderungen an den Produkten vorgenommen, Tei-
le ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die 
nicht den Vorgaben entsprechen oder unsere Betriebs- oder 
Wartungsanweisungen nicht befolgt, besteht keine Haftung un-
sererseits für die daraus entstehenden Folgen. Das gilt jedoch 
nicht, wenn der Gewährleistungsfall nachweisbar nicht auf ei-
nen der vorgenannten Ausschlussgründe zurückzuführen ist. 

 
8.10 Unsere Gewährleistung und die sich hieraus ergebende Haf-

tung ist ebenfalls ausgeschlossen, soweit Mängel und damit 
zusammenhängende Schäden nicht nachweisbar auf fehlerhaf-
tem Material oder auf mangelhafter Ausführung oder mangel-
hafter Nutzungsanleitung beruhen. Insbesondere ist die Ge-
währleistung und die sich hieraus ergebende Haftung ausge-
schlossen für die Folgen fehlerhafter Benutzung, übermäßigen 
Einsatzes oder ungeeigneter Lagerbedingungen, beispielswei-
se die Folgen chemischer, elektromagnetischer, mechanischer 
oder elektrolytischer Einflüsse, die nicht den vorgesehenen, 
durchschnittlichen Standardeinflüssen entsprechen. Dies gilt 
nicht bei arglistigem, grob fahrlässigem oder vorsätzlichem 
Verhalten unsererseits oder Verletzung von Leib, Leben oder 
Gesundheit oder einer Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz. 

 
8.11 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abwei-

chung von der vereinbarten oder üblichen Beschaffenheit oder 
Brauchbarkeit. 

 
8.12 Die Anerkennung von Pflichtverletzungen, insbesondere in 

Form von Sachmängeln, bedarf stets der Schriftform. 
 
9. Preise/ Zahlungsbedingungen/ Unsicherheitseinrede  
9.1 Alle unsere Preise verstehen sich grundsätzlich in EURO (net-

to) zuzüglich Verpackung, Fracht/Versand sowie etwaig vom 
Kunden zu tragender Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich 
vorgeschriebenen Höhe.  

 
9.2 Sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, gerät der Kunde 

mangels Zahlung auch ohne Mahnung in Zahlungsverzug bin-
nen 31 Tagen nach Lieferung. 
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9.3 Mit Eintritt des Verzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 
9%-Punkten über dem bei Fälligkeit der Zahlungsforderung je-
weiligen Basiszinssatz berechnet. Die Geltendmachung eines 
darüber hinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten. 

 
9.4 Als Tag der Zahlung gilt das Datum des Geldeinganges bei uns 

oder der Gutschrift auf unserem Konto. 
 
9.5 Ein nicht bloß geringfügiger Zahlungsverzug des Kunden be-

wirkt die sofortige Fälligkeit aller Zahlungsansprüche aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden. Ohne Rücksicht auf 
Stundungsabreden oder Ratenzahlungsvereinbarungen sind in 
diesem Fall sämtliche Verbindlichkeiten des Kunden uns ge-
genüber unverzüglich zur Zahlung fällig. 

 
9.6 Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder Umstän-

de bekannt oder erkennbar, die nach unserem pflichtgemäßen 
kaufmännischen Ermessen begründete Zweifel an der Kredit-
würdigkeit des Kunden entstehen lassen, und zwar auch solche 
Tatsachen, die schon bei Vertragsschluss vorlagen, uns jedoch 
nicht bekannt waren und nicht bekannt sein mussten, so sind 
wir unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte in diesen 
Fällen berechtigt, die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen oder 
die Belieferung einzustellen und für noch ausstehende Liefe-
rungen Vorauszahlungen oder Stellung uns genehmer Sicher-
heiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer 
angemessenen Nachfrist für die Leistung von solchen Sicher-
heiten - unbeschadet weiterer gesetzlicher Rechte - vom Ver-
trag zurückzutreten. Der Kunde ist verpflichtet, uns alle durch 
die Nichtausführung des Vertrages entstehenden Schäden zu 
ersetzen. 

 
9.7 Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht des Kunden 

besteht nur hinsichtlich solcher Gegenansprüche, die nicht be-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 
9.8 Ein Zurückbehaltungsrecht kann vom Kunden nur insoweit 

ausgeübt werden, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

 
10. Eigentumsvorbehalt  
10.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten 

Waren vor (nachstehend insgesamt "Vorbehaltsware"), bis alle 
unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Kunden einschließlich der künftig entstehenden Ansprüche aus 
später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt 
auch für einen Saldo zu unseren Gunsten, wenn einzelne oder 
alle Forderungen von uns in eine laufende Rechnung (Konto-
korrent) aufgenommen werden und der Saldo gezogen ist. 

 
10.2 Der Kunde hat die Vorbehaltsware ausreichend, insbesondere 

gegen Feuer und Diebstahl, zu versichern. Ansprüche gegen 
die Versicherung aus einem die Vorbehaltsware betreffenden 
Schadensfall sind vom Kunden auf unser Verlangen in Höhe 
des Wertes der Vorbehaltsware an uns abzutreten. 

 
10.3 Der Kunde ist berechtigt, die gelieferten Produkte im gewöhnli-

chen Geschäftsverkehr weiter zu verkaufen. Andere Verfügun-
gen, insbesondere Verpfändungen oder Einräumung von Siche-
rungseigentum, sind ihm nicht gestattet. Wird die Vorbehaltswa-
re bei Weiterveräußerung vom Dritterwerber nicht sofort be-
zahlt, ist der Kunde verpflichtet, nur unter Eigentumsvorbehalt 
weiter zu veräußern. 

 
Die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
entfällt ohne weiteres, wenn der Kunde seine Zahlung einstellt, 
oder uns gegenüber in Zahlungsverzug gerät. 

 
10.4 Der Kunde hiermitist verpflichtet uns auf unser Verlangen alle 

Forderungen einschließlich Sicherheiten und Nebenrechte ab-
zutreten, die ihm aus oder im Zusammenhang mit der Weiter-
veräußerung von Vorbehaltsware gegen den Endabnehmer, 

oder gegen Dritte erwachsen. Er darf keine Vereinbarung mit 
seinen Abnehmern treffen, die unsere Rechte in irgendeiner 
Weise ausschließen oder beeinträchtigen, oder die Abtretung 
der Forderung zunichte machen. Im Falle der Veräußerung von 
Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen ist die Forderung 
gegen den Drittabnehmer auf unser Verlangen abzutreten in 
Höhe des zwischen uns und dem Kunden vereinbarten Liefer-
preises, sofern sich aus der Rechnung nicht die auf die einzel-
nen Waren entfallenden Beträge ermitteln lassen. 

 
10.5 Der Kunde bleibt zur Einziehung der an uns abgetretenen For-

derung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf berechtigt. 
Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, uns die zur Einziehung 
abgetretener Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unter-
lagen vollständig zu geben und, sofern wir dies nicht selbst tun, 
seine Abnehmer unverzüglich von der Abtretung an uns zu un-
terrichten. 

 
10.6 Nimmt der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung von 

Vorbehaltswaren in ein mit seinen Abnehmern bestehendes 
Kontokorrentverhältnis auf, so ist er auf unser Verlangen ver-
pflichtet, einen zu seinen Gunsten sich ergebenden anerkann-
ten Schlusssaldo in Höhe des Betrages an uns abzutreten, der 
dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis einge-
stellten Forderung aus der Weiterveräußerung unserer Vorbe-
haltsware entspricht. 

 
10.7 Hat der Kunde Forderungen aus der Weiterveräußerung der 

von uns gelieferten oder zu liefernden Produkte bereits an Drit-
te abgetreten, insbesondere aufgrund echten oder unechten 
Factorings, oder sonstige Vereinbarungen getroffen, aufgrund 
derer unsere derzeitigen oder künftigen Sicherungsrechte ge-
mäß dieser Ziffer 10 beeinträchtigt werden können, hat er uns 
dies unverzüglich anzuzeigen. 

 
Im Falle eines unechten Factorings sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und die Herausgabe bereits gelieferter 
Produkte zu verlangen. Gleiches gilt im Falle eines echten Fac-
torings, wenn der Kunde nach dem Vertrag mit dem Factor 
nicht frei über den Kaufpreis der Forderung verfügen kann. 

 
10.8 Bei kundenseitig verschuldetem vertragswidrigem Verhalten, 

insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir - ohne dass wir vor-
her vom Vertrag zurücktreten müssen - zur Rücknahme aller 
Vorbehaltswaren berechtigt. Der Kunde ist in diesem Fall ohne 
weiteres zur Herausgabe verpflichtet. Zur Feststellung des Be-
standes der von uns gelieferten Ware dürfen wir jederzeit zu 
den normalen Geschäftsstunden die Geschäftsräume des Kun-
den betreten. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt Rück-
tritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich 
schriftlich erklären, oder zwingende gesetzliche Bestimmungen 
dies vorsehen. Von allen Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware 
oder uns abgetretener Forderung hat uns der Kunde unverzüg-
lich schriftlich zu unterrichten. 

 
10.9 Übersteigt der Wert der für uns nach vorstehenden Bestim-

mungen bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderun-
gen insgesamt um mehr als 10%, sind wir auf Verlangen des 
Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer 
Wahl verpflichtet. 

 
110.10 Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbunden, so er-
werben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Rechnungswertes unserer Ware zu den Rechnungswerten 
der anderen verarbeiteten oder verbundenen Gegenstände. 
Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen 
zu einer einheitlichen Sache verbunden, die als Hauptsache 
anzusehen ist, so überträgt der Kunde uns schon jetzt im glei-
chen Verhältnis das Miteigentum hieran. Der Kunde verwahrt 
das Eigentum oder Miteigentum unentgeltlich für uns. Die hier-
nach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehalts-
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ware. Auf unser Verlangen ist der Kunde jederzeit verpflichtet, 
uns die zur Verfolgung unserer Eigentums- oder Miteigentums-
rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
11. Haftung/Ausschluss und Begrenzung der Haftung 
11.1 Wir haften grundsätzlich nur für Vorsatz und grobe Fahrlässig-

keit von uns und unseren gesetzlichen Vertretern und Erfül-
lungsgehilfen. Unsere Haftung und die unserer gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen für leichte Fahrlässigkeit ist 
daher ausgeschlossen, sofern es sich nicht um 

 
(a) die Verletzung von Vertragspflichtenvertraglicher Haupt-

leistungspflich-ten;  
(b) die Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
(c) die Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit einer 

Leistung, für das Vorhandensein eines Leistungserfolges 
oder für ein Beschaffungsrisiko, 

(d) Arglist, 
(e) anfängliche Unmöglichkeit, 
(f) Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder 
(g) sonstige Fälle zwingender gesetzlicher Haftung handelt. 

 
 
11.3 Die Haftung für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden 

ist ausgeschlossen, soweit wir nicht eine wesentliche Vertrags-
pflicht verletzt haben oder uns, unsere leitenden Angestellten 
oder Erfüllungsgehilfen der Vorwurf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung trifft, oder ein Fall der Ver-
letzung von Leib, Leben oder Gesundheit gegeben ist. 

 
11.4 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in den 

vorstehenden Ziffern vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlos-
sen.  

 
11.5 Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der 

vorstehenden Ziffern 11.1 bis [11.3] gelten im gleichen Umfang 
zugunsten unserer leitenden und nichtleitenden Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie unseren Subunterneh-
mern. 

 
11.6 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aus diesem Ver-

tragsverhältnis können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von 
einem (1) Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend 
gemacht werden. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist, Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt sowie in den Fällen gemäß 
Ziffer 11.1 (a) – (h). Die Verjährungsfrist im Fall eines Händ-
leregresses nach § 933b ABGB bleibt unberührt. 

 
11.7 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelun-

gen nicht verbunden. 
 
12. Exportkontrolle/ innergemeinschaftlicher Warenve rkehr 
12.1 Das gelieferte Produkt ist mangels anderer schriftlicher Verein-

barung stets zum Verbleib und zur Nutzung sowie Verkauf in 
dem mit dem Kunden vereinbarten Erstlieferland bestimmt. 

 
12.2 Die Ausfuhr bestimmter Güter kann - z.B. aufgrund ihrer Art 

oder ihres Verwendungszweckes oder Endverbleibs - der Ge-
nehmigungspflicht unterliegen. Dies gilt insbesondere für sog. 
Dual-Use-Güter (Gütern mit doppeltem Verwendungszweck). 
Der Kunde ist selbst verpflichtet, die für diese Güter (Produkte, 
Waren, Software, Technologie) einschlägigen Ausfuhrvorschrif-
ten und Embargos, insbesondere der Europäischen Union 
(EU), Deutschlands beziehungsweise anderer EU-
Mitgliedstaaten sowie gegebenenfalls der USA, strikt zu beach-
ten. 

 
12.3 Der Kunde verpflichtet sich, uns bei Aufforderung unverzüglich, 

jedoch spätestens innerhalb von 10 Tagen im Original die ent-
sprechenden Endverbleibsdokumente in der durch das Bun-

desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vorgegebenen Form 
zu übersenden. 

 
12.4 Der Kunde versichert die Richtigkeit seiner Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer, die er uns vor Vertragsschluss ohne 
Aufforderung mitteilt. Er verpflichtet sich, jede Änderung seines 
Namens, seiner Anschrift und Firma und seiner Umsatzsteueri-
dentifikationsnummer sowohl uns als auch der für ihn zuständi-
gen Inlands-Finanzbehörde unverzüglich mitzuteilen. Wird eine 
Lieferung wegen Mängeln bei den Angaben des Namens, der 
Firma, der Anschrift oder der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer als steuerpflichtig behandelt, ersetzt der 
Kunde die von uns aus diesem Umstand zu zahlender Steuer. 

 
13. Schutzrechte Dritter 
13.1 Wir sind lediglich verpflichtet, die Produkte frei von Rechten 

oder Ansprüchen Dritter zu liefern, die auf gewerblichen 
Schutzrechten oder anderem geistigen Eigentum beruhen, 
wenn wir diese bei Vertragsabschluss kannten oder infolge 
grober Fahrlässigkeit nicht kannten, vorausgesetzt, das Recht 
oder der Anspruch beruht auf gewerblichen Schutzrechten oder 
anderem geistigen Eigentum 

 
(a) nach dem Recht der Bundesrepublik Österreich, sofern 

unser Kunde dort seinen Sitz oder seine Niederlassung 
hat; oder 

(b) nach dem Recht eines ausländischen Staates, sofern der 
Kunde dort seinen Sitz oder seine Niederlassung hat; oder  

(c) nach dem Recht eines Drittlandes nur dann, sofern wir mit 
dem Kunden ausdrücklich schriftlich die Verwendung oder 
den Verkauf unserer Produkte in diesem Drittland verein-
bart haben. 

 
13.2 Unsere Haftung nach Ziffer 11 bleibt unberührt. 
 
14. Geheimhaltung/ Datenschutz 
14.1 Der Kunde verpflichtet sich zur Geheimhaltung solcher Tatsa-

chen, Unterlagen und Kenntnisse, die ihm im Zuge der Durch-
führung der geschäftlichen Beziehungen mit uns zur Kenntnis 
gelangen und technische, finanzielle, geschäftliche oder markt-
bezogene Informationen über unser Unternehmen beinhalten, 
sofern wir die jeweilige Information als geheimhaltungsbedürftig 
bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Inte-
resse haben (nachfolgend insgesamt vertrauliche Informatio-
nen). Der Kunde wird die vertraulichen Informationen aus-
schließlich zum Zwecke der vertragsgemäßen Umsetzung und 
Durchführung der Vertragsbeziehung mit uns sowie der hierauf 
beruhenden Einzelverträge verwenden. 

 
14.2 Die Weitergabe von vertraulichen Informationen durch den 

Kunden an Dritte bedarf der ausdrücklichen und vorherigen 
schriftlichen Zustimmung unsererseits. 

 
14.3 Die Geheimhaltungspflicht gemäß obiger Ziffer 14.1 besteht 

nicht, soweit die jeweilige vertrauliche Information nachweislich: 
 

(a) der Allgemeinheit zugänglicher Stand der Technik ist oder 
diese Information ohne Zutun des Kunden Stand der 
Technik wird oder 

(b) dem Kunden bereits bekannt war oder von einem zur Wei-
tergabe berechtigten Dritten bekannt gemacht wird oder 

(c) von dem Kunden ohne unser Zutun und ohne Verwertung 
anderer durch den vertraglichen Kontakt erlangter Infor-
mationen oder Kenntnisse entwickelt wird oder 

(d) aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften oder ge-
richtlicher oder behördlicher Anordnungen preisgegeben 
werden muss. 

 
14.4 Im Hinblick auf personenbezogene Daten des Kunden werden 

wir die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen, insbesonde-
re die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wahren. Per-
sonenbezogene Daten des Kunden werden von uns erhoben, 
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gespeichert, verarbeitet und genutzt, wenn, soweit und solange 
dies für die Begründung, die Durchführung oder die Beendi-
gung des Vertrags mit dem Kunden erforderlich ist. Eine wei-
tergehende Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten des Kunden erfolgt nur, soweit eine 
Rechtsvorschrift dies erfordert oder erlaubt oder der Kunde ein-
gewilligt hat. Dem Kunden ist bekannt, dass zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung des Vertrages mit 
dem Kunden die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Kon-
taktdaten der Ansprechpartner des Kunden (Name, E-Mail-
Adressen, etc.) auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO erfor-
derlich ist. Wir sind insbesondere berechtigt, die Daten an Dritte 
zu übermitteln, wenn und soweit dies zur Durchführung vorver-
traglicher Maßnahmen und Erfüllung des Vertrages (z.B. für 
Lieferung, Rechnungsstellung oder Kundenbetreuung) gemäß 
Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO oder Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO erforder-
lich ist. Wir werden diese Daten ferner ggf. auch zum Zwecke 
der Forderungsdurchsetzung im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 lit. b) 
und/oder f) DSGVO an Dritte (z.B. Inkasso-Unternehmen) wei-
terleiten. Unser berechtigte Interesse liegt in der effektiven Gel-
tendmachung bzw. Durchsetzung unserer Zahlungsforderun-
gen. Informationshalber wird festgehalten, dass wir unserer In-
formationspflicht gemäß Art. 13 und 14 DSGVO mittels unserer 
Datenschutzerklärung, abrufbar unter 
https://b2b.wagnermunz.com/wmShop/de/info/privacy, nach-
kommen. 

 
15. Dekontaminationserklärung 
15.1 Sofern uns Geräte oder andere Waren übergeben werden, 

verpflichtet sich der Kunde, diese einer fachgerechten Reini-
gung zu unterziehen, um eine Kontamination durch entzündli-
che, giftige, ätzend, reizende oder sonstige gesundheitsgefähr-
dende Stoffe auszuschließen. Der Kunde ist verpflichtet, eine 
übliche Dekontaminationserklärung außen dem Gerät oder den 
Waren beizufügen. Der Kunde ist auch verpflichtet, weiteren 
Nutzern des Gerätes oder der Waren, diese Verpflichtungen 
aus der Ziffer 15.1 aufzuerlegen. 

 
15.2 Für Schäden jeglicher Art, die aus einer fehlenden Dekontami-

nation entstehen, ist der Kunde verantwortlich. 
 
15.3 Jegliche Rücksendungen von Geräten oder anderen Waren 

sind vorab mit uns abzustimmen. 
 
16. Erfüllungsort/ Gerichtsstand/ Anwendbares Recht 
16.1 Erfüllungsort für alle vertraglichen Verpflichtungen ist mit Aus-

nahme des Falles der Übernahme einer Bringschuld der Sitz 
unserer Gesellschaft. 

 
16.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist – soweit 

gesetzlich zulässig – das für den Sitz unserer Gesellschaft zu-
ständige Gericht. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden 
an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

 
16.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt 

ausschließlich das österreichische Recht  unter Ausschluss der 
Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts (CSIG). 
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